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2030-2-1-2-F 

. . Zweite Verordnung 
zur Anderung der Laufbahnverordnung 

Vom 30. Oktober 1984 

Auf Grund des Art. 19 Abs. 1 des Bayerischen Beam
tengesetzes erläßt die Bayerische Staatsregierung fol
gende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die Laufbahnen der bayeri
schen Beamten (Laufbahnverordnung - LbV) vom 
17. Juli 1980 (GVBI S. 461. ber. S. 518; BayRS 
203O-2-1-2-F). geändert durch Verordnung vom 
27. Juli 1982 (GVBl S. 535). wird wie folgt geändert: 

1. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aal Der bisherige Satz 2 wird Satz 2 Halbsatz 1. 

bb) an Satz 2 wird folgender Halbsatz 2 ange
fügt: 

.. dies gilt nicht bei einer Beurlaubung zur 
Verwendung an einer staatlich genehmigten 
oder anerkannten privaten Schule .... 

b) es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 

.. (3) Die Probezeit verlängert sich um die Zei
ten einer Beurlaubung unter Fortfall des An
spruchs auf Leistungen des Dienstherrn. ausge
nommen Zeiten. die nach Absatz 2 angerechnet 
werden können .... 

c) die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden Absätze 4 
bis 7. 

2. § 13 Abs. 3 wird wie folgt geändert: ' 

a) Das Wort .. gilt" wird durch das Wort .. gelten" er
setzt. 

b) in Nummern 1 und 2 werden jeweils die Worte 
"Zeit einer Beurlaubung" durch die Worte "Zei
ten von Beurlaubungen" ersetzt. 

c) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

aal Die Worte "Zeit einer Beurlaubung" werden 
durch die Worte "Zeiten von Beurlaubun
gen" ersetzt • 

bb) nach dem Wort "Fraktionen" werden die 
Worte .. des Europaparlaments". eingesetzt. 

cc) nach den Worten .. bis zur Dauer von" wird 
das Wort "insgesamt" eingesetzt • 

d) Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

aal Die Worte .,Zeit einer Beurlaubung" werden 
durch die Worte .,Zeiten von Beurlaubun
gen" ersetzt, 

bb) nach den Worten .. bis zur Dauer von" wird 
das Wort .,insgesamt" eingesetzt. 
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e) es wird folgender Satz 2 angefügt: 

"Treffen Zeiten von Beurlaubungen nach den 
Nummern 3 und 4 zusammen, so werden sie nur 
bis zur Dauer von insgesamt fünf Jahren be
rücksichtigt." 

3. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort "am" durch die Wor
te "an einem" ersetzt, 

bb) in Satz 2 wird das Wort "vom" durch die Wor
te "von einem" ersetzt, 

b) in Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 werden je
weils die Worte "das besondere" durch die Worte 
"die besonderen" ersetzt, 

c) in Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort "Ein
stellungsprüfungen" die Worte "oder als Ersatz 
für ein Ausleseverfahren" eingefügt. 

4. In § 18 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort "im" durch die 
Worte "in einem" ersetzt. 

5. In § 19 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte "auf welche 
Teile des Vorbereitungsdienstes und" gestrichen. 

6. In § 23 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort 
"bestanden" ~l.ie Worte "oder an dem für die Lauf
bahn vorgeschriebenen besonderen Auslesever
fahren mit Erfolg teilgenommen" eingefügt. 

7. In § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 werqen nach dem Wort 
"bestanden" die Worte "oder am besonderen Ausle
severfahren mit Erfolg teilgenommen" eingesetzt. 

8. In § 31 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "auf höch
stens" durch die Worte "höchstens auf" ersetzt. 

9. § 39 Abs. 3 Satz 3 wird aufgehoben. 

10. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Es wird folgender Satz 2 eingefügt: 
"Zeiten, die in einem dem Hochschullehrer
gesetz unterliegenden . Beamtenverhältnis 
auf Widerruf oder auf Zeit abgeleistet wur
den, können mit Zustimmung des Landes
personalausschusses in vollem Umfang an
gerechnet werden, soweit die Tätigkeit 
funktionell der Tätigkeit während der Pro
bezeit ~ntspricht.", 

bb) der bisherige Satz 2 wird Satz 3, 

b) in Absatz 5 wird folgender Satz 2 angefügt: 

"Dies gilt nicht im Fall des Absatzes 3 Satz 2." 

11. In § 41 Abs. 2 Satz 2 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz ange-
fügt: . 

"entsprechendes gilt bei Aufstiegsbeamten für Zei
ten einer hauptberuflichen Tätigkeit im öffentli
chen Dienst nach dem Erwerb der Befähigung für 
den gehobenen Dienst." 

12. In § 42 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "Nr. 4" durch 
die Worte "Nrn.l und 4" ersetzt. 

13. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1, 

b) es wird folgender Absatz 2 angefügt: 
,,(2) Die oberste Dienstbehörde kann für ein

zelne Laufbahnen bestimmen, daß den Gesamt
urteilen die Zusätze "obere Grenze" und "untere 
Grenze" beigefügt werden können, wenn dafür 
besondere dienstliche Gründe vorliegen." 

14. In § 57 Abs. 3 Satz 3 wird der bisherige Punkt nach 
Satz 3 durch einen Strichpunkt ersetzt und folgen
der Halbsatz angefügt: 

"die Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die 
Befähigung für eine Laufbahn besonderer Fach
richtung festgestellt werden soll, die nach § 43 
Abs. 2 Nrn. 1 und 2 geregelt worden ist." 

15. In § 60 Satz 4 werden die Worte "Die Sätze 2 und 3 
gelten" durch die Worte "Satz 2 gilt" ersetzt. 

16. § 63 wird aufgehoben. 

17. Die Anlage 2 (zu § 44) Nr. 13 wird wie folgt geändert: 

a) Die Worte "Kunsthistoriker mit Promotion, 
Dipl.-Geologe, Dipl.-Ingenieur - Fachrichtung 
Architektur" werden ersetzt durch die Worte 
,,Ägyptologie mit Promotion, 
Altertumskundler mit Promotion, 
Amerikanistiker mit Promotion, 
Archäologe mit Promotion, 
Ethnologe mit Promotion, 
Historiker mit Promotion, 
Indologe mit Promotion, 
Kulturwissenschaftler mit Promotion, 
Kunsthistoriker mit Promotion, 
Musikwissenschaftler mit Promotion, 
Prähistoriker mit Promotion, 
Sinolog~ mit Promotion, 
Theaterwissenschaftler mit Promotion, 
Volkskundler mit Promotion, 
Diplom-Biologe, 
Diplom-Chemiker, 
Diplom-Geologe, 
Diplom-Geophysiker, 
Diplom-Ingenieur - Fachrichtung Architektur, 

Bergbau, Elektrotechnik, Maschinenbau, 
Technische Physik -, 

Diplom-Mineraloge, 
Diplom-Physiker", 

b) nach den Worten "Volontär an öffentlichen Mu
seen und Sammlungen" werden die Worte 
"sowie beim Landesamt für Denkmalpflege" an
gefügt. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1984 in 
Kraft. 

München, den 30. Oktober 1984 

Der Bayerische Ministerpräsident 

FranzJosef S t rau ß 
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800-21-24-1 

Verordnung 
über die Berufsausbildung 

zum Verwaltungsfachangestellten/ 
zur Verwaltungsfachangestellten 

in der Fachrichtung 
allgemeine innere Verwaltung des Freistaates Bayern 

und Kommunalverwaltung 
Vom 5. Oktober 1984 

Auf Grund des Art. 5 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 des Ge
setzes zur Ausführung des Berufsbildungsgesetzes 
vom 23. Juni 1970 (GVBI S. 246, BayRS 800-21- 1-A), zu
letzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 1979 
(GVBI S. 435), und des § 25 Abs. 2 Nr. 4 des Berufsbil
dungsgesetzes in Verbindung mit § 4 Satz 2 der Ver
ordnung über die Berufsausbildung zum Verwaltungs
fachangestellten vom 2. Juli 1979 (BGBl 1 S. 886), geän
dert durch Verordnung vom 2. April 1981 (BGBI 1 
S. 349), erlassen die Bayerischen Staatsministerien 
des Innern und für Arbeit und Sozialordnung folgende 
Verordnung: 

§ 1 

Die Ausbildung in den Fachrichtungen allgemeine 
innere Verwaltung des Freistaates Bayern und Kom
munalverwaltung wird zusammengefaßt. 

§2 

(1) Gegenstand der Berufsausbildung in dieser 
Fachrichtung sind folgende Kenntnisse und Fertigkei
ten: 

1. Verwaltungsverfahren, 

2. Kommunalrecht, 

3. Sozialhilfe, 

4. öffentliche Sicherheit und Ordnung, 

5. fallbezogene, praktische Rechtsanwendung in Auf
gabengebieten der ausbildenden Stelle. 

(2) Die Kenntnisse und Fertigkeiten nach Absatz 1 
sollen nach der in der Anlage enthaltenen Anleitung 
zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufs
ausbildung (Ausbildungsrahmenplan) vermittelt wer
den. 

§3 
(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Sep

tember 1984 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Berufs
ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in der 
Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung des Frei
staates Bayern und Kommunalverwaltung vom 18. J a
nuar 1980 (GVBI S.22, BayRS 800-21-24-1) außer 
Kraft. 

München, den 5. Oktober 1984 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

I. V. Dr. Heinz R 0 sen bau er, Staatssekretär 

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Sozial ordnung 

Franz Neu bau er, Staatsminister 
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Ausbildungsrahmenplan 
für die Ausbildung 

Anlage 
(zu§2Abs.2) 

zum Verwaltungsfachangestellten/ zur Verwaltungsfachangestellten 
in der Fachrichtung 

allgemeine innere Verwaltung des Freistaates Bayern 
und Kommunalverwaltung 

Lfd. Teil des Ausbildungs- zu vermittelnde Kenntnisse zu vermitteln 
Nr. berufsbildes und Fertigkeiten im Ausbildungs-

halbjahr 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 

1 Verwaltungsverfahren-) a) Verwaltungsmaßnahmen dem nicht förm-
(§ 2 Abs. 1 Nr. 1) lichen Verwaltungsverfahren zuordnen x x 

b) wesentliche Grundsätze des Verwaltungs-
verfahrens nennen x x 

c) Anträge zur Niederschrift bei Behörden 
im förmlichen Verwaltungsverfahren auf-
nehmen x x 

d) die Zustellungsarten nennen und ihre 
Wirkungen erklären x x 

e) die förmliche Zustellung auf Grund 
besonderer Vorschriften oder behördlicher 
Anordnung veranlassen x x 

f) die Vollstreckungsarten unterscheiden x x 

g) die Vollstreckung eines Verwaltungs akts 
zur Erzwingung von Handlungen, Duldun-
gen oder Unterlassungen vorbereiten x x 

2 Kommunalrecht a) Rechtsstellung und Aufgaben der kommu-
(§ 2 Abs. 1 Nr.2) nalen Gebietskörperschaften beschreiben x 

b) Aufgaben der kommunalen Organe, 
ihrer Vorsitzenden und ihrer Ausschüsse 
beschreiben x 

c) bei der Vorbereitung von Sitzungen 
kommunaler Beschlußorgane oder 
ihrer Ausschüsse mitwirken x 

d) bei der Überwachung der Durchführung 
der Beschlüsse kommunaler Beschluß-
organe mitwirken x 

e) Zustandekommen von Ortsrecht ein-
schließlich einer möglichen Beteiligung 
der Aufsichtsbehörde anhand eines 
praktischen Falls erklären x 

3 Sozialhilfe a) die verschiedenen Träger der sozialen 
(§ 2 Abs. 1 Nr.3) Sicherheit nennen und unterscheiden x 

b) Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in 
besonderen Lebenslagen unterscheiden x 

c) den Grundsatz der Subsidiarität an 
Beispielen erläutern x 

d) im Regelfall den zuständigen Sozialhilfe-
träger feststellen x 

e) sich situationsgerecht gegenüber dem 
Hilfesuchenden verhalten x 
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Ud. Teil des Ausbildungs- zu vermittelnde Kenntnisse 
Nr. berufsbildes und Fertigkeiten 

1 2 3 
, 

f) Anträge von Hilfesuchenden auf Gewäh-
rung von Hilfe zum Lebensunterhalt 
- gegebenenfalls zur Niederschrift-
entgegennehmen und auf Vollständigkeit 
prüfen 

g) in einfachen Fällen der Hilfe zum 
Lebensunterhalt den Bedarf ermitteln 

4 Öffentliche Sicherheit a) örtliche und sachliche Zuständigkeit der 
und Ordnung allgemeinen Ordnungsbehörden erklären 
(§ 2 Abs. 1 Nr.4) b) Voraussetzungen des Einschreitens 

der Ordnungsbehörde in einfachen Fällen 
prüfen 

c) Handlungsstörer, Zustandsstörer und 
Nichtstörer unterscheiden 

d) Bestandteile einer Ordnungsverfügung 
an praktischen Fällen erläutern 

e) häufig wiederkehrende Verfügungen 
einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung 
unter Anleitung entwerfen 

f) bei häufig wiederkehrenden Anträgen 
die Entscheidung vorbereiten 

5 Fallbezogene praktische a) die Bestandteile eines Rechtssatzes 
Rechtsanwendung in (Tatbestand, Rechtsfolge) erklä ren und 
Aufgabengebieten der unterscheiden 
ausbildenden Stelle**) b) bestimmte und unbestimmte Rechts-
(§ 2 Abs. 1 Nr. 5) begriffe erklären 

c) Folgen der möglichen Formen und Ver-
knüpfung zwischen Tatbestand und 
Rechtsfolge (ist, soll, kann) darstellen 

d) Ausgangspunkt der Rechtsanwendung 
(Maßnahme, Antrag) und Rechtsfolgen 
darstellen 

e) Sachverhalt ermitteln und auf rechts-
erhebliche Tatsachen untersuchen 

f) konkreten Tatbestand in die einzelnen 
Tatbestandsmerkmale (alternativ, 
kumulativ) aufgliedern 

g) rechtserhebliche Tatsachen den 
Tatbestandsmerkmalen zuordnen 

h) Verhältnis mehrerer gesetzlicher 
Anspruchsgrundlagen zueinander 
(allgemeine und Spezialvorschriften) 
darstellen 

*) Die Lernziele der Spalte 3 sind bezogen auf die Lernbereiche der lfd. Nrn. 2 bis 4 zu vermitteln. 

**) Die Lernziele der Spalte 3 sind bezogen auf die Lernbereiche der lfd. Nrn. 1 bis 4 zu vermitteln. 
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300-2-3-J 

Elfte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die amtsgerichtlichen 
Zweigstellen 

Vom 17. Oktober 1984 

Auf Grund des Art. II § 3 der Verordnung zur ein
heitlichen Regelung der Gerichtsverfassung vom 
20. März 1935 (BGBI III 300-5) erläßt das Bayerische 
Staatsministerium der Justiz folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Anlage zu § 2 der Verordnung über die amtsge
richtlichen Zweigstellen vom 30. Mai 1973 (GVBI S. 341, 
BayRS 300-2-3-J), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 14. März 1984 (GVBI S.90), erhält in Nummer 1 
folgende Fassung: 

,,1. Bezirk der Zweigstelle Alzenau i. UFr. 

a) Gemeinden: 

Alzenau i. UFr. 
Blankenbach 
Geiselbach 
Kahl a. Main 
Kar1stein a. Main 
Kleinkahl 
Krombach 
Mömbris 
Schöllkrippen 
Sommerkahl 
Westerngrund 

b) Gemeindefreie Gebiete: 

Geiselbacher Forst 
Huckelheimer Wald 
Schöllkrippener Forst". 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1985 in Kraft. 

München, den 17. Oktober 1984 

Bayerisches Staatsministerium der Justiz 

August R. L a n g, Staatsminister 

2233-5-K 

Siebte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Erhebung 
von Benutzungsgebühren 

an den Bayerischen Landesschulen 
für Blinde, Gehörlose und 

Körperbehinderte 

Vom 19. Oktober 1984 

Auf Grund des Art. 25 Abs. 1 Nr. 1 des Kostengeset
zes erläßt das Bayerische Staatsministerium für Un
terricht und Kultus im Einvernehmen mit dem Bayeri
schen Staatsministerium der Finanzen folgende Ver
ordnung: 

§ 1 
Die Verordnung über die Erhebung von Benut

zungsgebühren an den Bayerischen Landesschulen 
für Blinde, Gehörlose und Körperbehinderte vom 14. 
Juni 1977 (GVBI S. 327, BayRS 2233-5-K), zuletzt geän
dert durch Verordnung vom 29. Juni 1983 (GVBl S. 525), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs.l wird die Zahl 2175,- durch die Zahl 
2340,-, die Zahl 72,50 durch die Zahl 78,-, die Zahl 
3030,- durch die Zahl 3450,- und die Zahl 101,- durch 
die Zahl 115,- ersetzt. 

2. In § 1 Abs. 2 wird die Zahl 430,- durch die Zahl 468,-, 
die Zahl 21,50 durch die Zahl 23,50, die Zahl 600,
durch die Zahl 690,- und die Zahl 30,- durch die Zahl 
34,50 ersetzt. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1985 in Kraft. 

München, den 19. Oktober 1984 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Prof. Hans Mai er , Staatsminister 
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930-2-W 

Verordnung 
über Kostensätze für Ausgleichs

zahlungen nach § 6a des 
Allgemeinen Eisenbahngesetzes 

(AEGKosten V) 
Vom 25. Oktober 1984 

Auf Grund des § 6a Abs. 2 Satz 2 des Allgemeinen Ei
senbahngesetzes vom 29. März 1951 (BGBl I S. 225), zu
letzt geändert durch GesetZ vom 9. Juli 1979 (BGBI I 
S. 989), in Verbindung mit § 1 der Verordnung über Zu
ständigkeiten zum Erlaß von Rechtsverordnungen im 
Vollzug des Dritten Gesetzes zur. Änderung des Perso
nenbeförderungsgesetzes und des Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes 
vom 24. Mai 1977 (GVBI S. 214, BayRS 922-1-W) erläßt 
das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und 
Verkehr folgende Verordnung: 

§1 

Als durchschnittlicher verkehrsspezifischer Ko
stensatz wird ein Betrag von 0,381 DM je Personen-km 
festgelegt. 

§2 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom l. Ja
nuar 1983 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über Kostensät
ze für Ausgleichszahlungen nach § 6a des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes (AEGKostenV) vom 10. Dezember 
1979 (GVBI S. 447, BayRS 930-2-W) außer Kraft. 

München, den 25. Oktober 1984 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft und Verkehr 

Anton J au man n, Staatsminister 

Hinweis 
2210-4-1-2-4--K 

Folgende Verordnung wurde im Amtsblatt des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus, Teil I, amtlich veröffentlicht: 

Zweite Verordnung zur Änderung der Rahmenstu
dienordnung für den FachhochschulstudiengBDg Be
triebswirtschaft vom 18. September 1984 (KMBI I 
S.509). 
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